
 
A n t r a g : 1. Die Änderung des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes Nr. 209 „Krückenkrug/ 
Brandenburger Weg“ wird gebilligt. 

 
2. Die Ratsversammlung hat die während 

der öffentlichen Auslegung und der er-
neuten öffentlichen Auslegung vorge-
brachten Stellungnahmen geprüft und 
stimmt den Einzelanträgen gemäß der 
beiliegenden Übersicht zu. Der Oberbür-
germeister wird beauftragt, diejenigen 
Träger öffentlicher Belange und Instituti-
onen, die Stellungnahmen vorgebracht 
haben, von dem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen.  

 
3. Die Ratsversammlung beschließt auf-

grund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) den 
Bebauungsplanes Nr. 209 „Krückenkrug/ 
Brandenburger Weg" für das Gebiet zwi-
schen der Straße Krückenkrug im Norden 
und dem Brandenburger Weg im Süden, 
sowie dem Grundstück Krückenkrug 37 
im Westen und dem Grundstück Krü-
ckenkrug 27 a im Osten im Stadtteil Ein-
feld, bestehend aus der Planzeichnung 
(A) und dem Text (Teil B), als Satzung. 

 
4. Die Begründung wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

den Bebauungsplan nach 
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist 
auch anzugeben, wo der Plan und die 
Begründung eingesehen werden können. 

 
 


